
Anlage 2 zu Vorlage Nr. 025/2012 
 

 

Große Kreisstadt Rottweil 

H a u s h a l t s s a t z u n g 
 

für das Haushaltsjahr 
 

2 0 1 2 
 
 
Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO)  
i. d. F. vom 24. Juli 2000 (GBl. S.581, berichtigt S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz  
vom 09. November 2010 (GBl. S. 793, 962) hat der Gemeinderat am 25. Januar 2012 
folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen: 
 
 

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 
 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt 
 
1.  im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen  EUR 
 
1.1  Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge  51.556.000 
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen  -50.828.000 
1.3 Ordentliches Ergebnis  728.000 
 
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren  0 
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis  728.000 
 
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge  1.000.000 
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen  0 
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis     1.000.000 
    
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis  1.728.000 
 
 
 
2.  im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen  EUR 
 
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  49.643.398 
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  -47.487.039 
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit  2.156.358 
 
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  6.639.470 
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  -14.347.705 
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit  -7.708.235 
    
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf  -5.551.877 
 
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit  0 
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit  -311.500 
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit  -311.500 
    
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands Saldo des Finanzhaushalts  -5.863.377 
 



 
 

 
§ 2 Kreditermächtigung 

 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf  0 EUR. 
 
 

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige 
Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten 
(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 1.454.000 EUR. 
 
 

§ 4 Kassenkredite 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 EUR. 
 
 
Nachrichtlich: 

Die Realsteuerhebesätze wurden durch die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und 
Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) vom 24. November 2010 festgesetzt. 
Die Steuersätze (Hebesätze) betragen: 
 
1. für die Grundsteuer 
 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 340 v.H. 
 

b)  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 400 v.H. 
 

 der Steuermessbeträge; 
 

2. für die Gewerbesteuer 360 v.H. 
 

 der Steuermessbeträge. 
 
 
 
 
 
 
Rottweil, 26. Januar 2012 
 
 
 
 
 
 
Ralf Broß 
Oberbürgermeister 
 


